
Anlage 1) 

Bebauungsplan Nr. 12, Teil I „Kaiserstraße/Färbergasse“,  

1. Änderung 

in Friedberg-Kernstadt 

 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der 2.Offenlage des Bebauungsplans 

gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen (Frist bis zum 

16.08.2019) 

- siehe nachfolgende Seiten! 

 

Übersicht eingegangene Stellungnahmen: 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB 

 
Stellungnahmen mit Anregungen: 

 Kreisausschuss des Wetteraukreises 
(14.08.2019) 

 
 
Stellungnahmen ohne Anregungen: 

 Regierungspräsidium Darmstadt (29.08.2019) 

 Regionalverband FrankfurtRheinMain 
(24.07.2019) 

 Amt für Bodenmanagement Büdingen 
(10.07.2019) 

 Landesamt für Denkmalpflege – Hessen 
Archäologie (01.08.2019) 

 IHK Gießen-Friedberg (12.08.2019) 

 Polizeipräsidium Mittelhessen (07.08.2019) 

 Deutsche Telekom Technik GmbH (16.08.2019) 

 OVAG Netz (13.08.2019) 

 Stadt Bad Nauheim (31.07.2019) 

 
Stellungnahme Bürgergruppe WIR 
(07.08.2019) 
  
  
  
  
  
 
 
Stellungnahme Bürgergruppe „Spurenleger“ 
(16.08.2019/ Ergänzung 08.09.2019) 
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 1) Stellungnahme des Wetteraukreises vom 14.08.2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Wetteraukreis, Fachstelle Gesundheit 
Beschlussvorschlag zu 1): 

Die Anregungen 3. und 4. werden berücksichtigt, indem die planungsrechtlichen Festset-
zungen entsprechend ergänzt werden. 
Eine Unterscheidung zwischen MUA und MUB entfällt, sodass die entsprechende Festset-
zung gestrichen wird. 

 
Anmerkungen zu den Hinweisen 1. und 2. 
Die Hinweise wurden an den Entwurfsverfasser weitergeleitet. Sie betreffen das nachfol-
gende Baugenehmigungsverfahren, in dem alle Grundrisse vorgelegt werden müssen und 
die hygienischen Anforderungen zu erfüllen sind. 
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- Wetteraukreis, Fachstelle Brandschutz 
 
Anmerkung zu 2): 

Die Information wird zur Kenntnis genommen. Die Aufzählung möglicher Schallschutzmaß-
nahmen erfolgte nur beispielhaft. Die Sicherstellung der Flucht- und Rettungswege erfolgt 
durch den Bauherrn im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens. 
 
 
 
- Wetteraukreis, Fachstelle Naturschutz und Landschaftspflege 
 
Anmerkung zu 3): 

Die Information wird zur Kenntnis genommen und an den Bauherrn weitergeleitet. 
Eine entsprechende Auflage erfolgt im Rahmen des Abbruchantrages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Wetteraukreis, Fachdienst Bauordnung 
 
Beschlussvorschlag zu 4): 

Pkt. 1) Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.  
Die Planung wird dahingehend geändert, dass ein Flachdach für den Neubau unzulässig ist 
und somit keine Staffelgeschosse mehr möglich sind.  
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- Wetteraukreis, Fachdienst Bauordnung 

 
 
Pkt. 2) Die Anregung wird zu Kenntnis genommen. 
Die Planung wird dahingehend geändert, dass eine Tiefgarage im Untergeschoss nicht 
mehr zulässig ist. Im Untergeschoss ist wie bisher ausschließlich Einzelhandel vorgesehen. 
 
Pkt. 3) Der Hinweis wird berücksichtigt, indem die Begründung unter Punkt 6.1 c) überarbei-
tet wurde: 
- Die Mindestabstandsfläche an der Schnurgasse soll eingehalten werden, der Mindestab-

stand zur gegenüberliegenden Bebauung wird auf 6 m erhöht. Statt einer Baulinie wird ei-
ne Baugrenze festgesetzt. 

- Zu den Grundstücken Kaiserstraße 92,94 ist die Mindestabstandsfläche gemäß HBO 
einzuhalten; hier wird der Anregung gefolgt und die Baugrenze mit 6 m Abstand zur 
Nachbarbebauung festgesetzt.  

- Zu den Gebäuden Färbergasse 2 und 4 sollen die notwendigen Abstandsflächen ebenfalls 
eingehalten werden, hier wurde die Baulinie und die Baugrenze auf die gleiche Höhe wie 
das angrenzende Gebäude im MK zurückgezogen. 

 
Pkt. 4) Der Hinweis wird berücksichtigt, indem der Punkt 6.1 b) in der Begründung vervoll-
ständigt wird. Eine Unterscheidung zwischen MUA und MUB entfällt, somit ist der Absatz in 
der Begründung überflüssig. 
 
Pkt. 5) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an den Entwurfsverfasser weitergelei-
tet.  
Anmerkung: Die Fassadengestaltung ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens mit 
der Denkmalschutzbehörde abzustimmen. Im Übrigen gilt die Gestaltungssatzung im Be-
reich der Altstadt Friedberg. 
 
-Wetteraukreis, Fachstelle Denkmalschutz 
 
Beschlussvorschlag zu 5): 

Pkt. 1) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an den Entwurfsverfasser weitergelei-
tet. Die Planung wird dahingehend geändert, dass eine Erhöhung der vorhandenen Außen-
wand- und Firsthöhe nicht mehr möglich ist.   
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Pkt. 2) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen  
Die Planung wird dahingehend geändert, dass ein Flachdach für den Neubau unzulässig ist 
und somit keine Staffelgeschosse mehr möglich sind.  
Die Zahl der zulässigen Vollgeschosse wird auf max. 3 Vollgeschosse festgelegt. 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung zu 6): 

Der Hinweis betrifft in erster Linie den Wetteraukreis als Schulverwaltungsbehörde. 
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 2) Stellungnahme einer Bürgergruppierung 1 vom 07.08.19 
 - unterzeichnet von 5 BürgerInnen 
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Allgemein: 
Bei der hier vorliegenden Stellungnahme handelt es sich um eine fundamen-
tale Kritik an der Bebauungsplanänderung und dem stadtpolitischen Umgang 
mit dem ehemaligen Kaufhausgebäude. 
Es werden keine Anregungen zum laufenden Bebauungsplanverfahren vorge-
tragen, sondern Forderungen und Hinweise gegenüber der Stadtpolitik geäu-
ßert. 
 
Im Folgenden wird auf die einzelnen Forderungen und Hinweise eingegangen 
und hierzu ein Beschlussvorschlag formuliert. 
 
 
 
 
 
 

-Stellungnahme Bürgergruppierung 1, 07.08.19 
 
 
Beschlussvorschlag zu Hinweis (1): 

Die Auffassung wird nicht geteilt.  
Anmerkung: 
Um die „Einkaufsmeile Kaiserstraße“ zu stärken, wird der Anregung dahingehend 
gefolgt, dass nach geänderter Planung vom Untergeschoss bis einschließlich 1. Ober-
geschoss ausschließlich Einzelhandel zulässig ist. 
Zudem wird die Planung dahingehend geändert, dass eine Tiefgarage im Unterge-
schoss nicht mehr möglich ist. Wohnungen werden für das Gesamtgebäude nur aus-
nahmsweise (d.h. Einzelfallentscheidung) ab dem 2.Obergeschoss des Gebäudes 
zugelassen. 
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Beschlussvorschlag zu Forderung 2): 

Der Forderung wird insoweit gefolgt, dass eine Umwandlung des gesamten ehemali-
gen Kaufhauses in ein Wohngebäude ausgeschlossen ist. 
Anmerkung: Es ist auch Ziel der Stadt Friedberg im Innenstadtbereich die Wohnfunkti-
on zu stärken und damit zur Belebung der Innenstadt auch außerhalb der Geschäfts-
zeiten beizutragen. Wie bei den angrenzenden Gebäuden am Elvis-Presley-Platz, in 
denen bereits Wohnungen vorhanden sind, soll deshalb durch die Planung die Mög-
lichkeit eröffnet werden, auch auf dem Grundstück des ehemaligen Kaufhauses Woh-
nungen zu realisieren. Inwieweit hier „preisgünstiger“ oder „gehobener“ Wohnraum 
entsteht, kann im Bebauungsplan nicht geregelt werden. 
 
 
Beschlussvorschlag zu Forderung 3): 

Die Forderung wird zur Kenntnis genommen. 
Anmerkung: Wie in der Begründung unter 6.1 a) ausgeführt, ist eine vermehrte Nut-
zung des neu gestalteten Elvis-Presley-Platzes für Veranstaltungen Ziel der Stadt 
Friedberg. Dennoch ist dabei zu berücksichtigen, dass bereits jetzt Wohnungen in 
diesem Bereich und angrenzend vorhanden sind, die einen Rechtsanspruch auf Ein-
haltung der Lärmrichtwerte zur Sicherstellung gesunder Wohnverhältnisse haben. 
Die Planung wird dahingehend geändert, dass Wohnungen im ehemaligen Kaufhaus 
nur ausnahmsweise ab dem 2. Obergeschoss zulässig sind. Im Baugenehmigungsver-
fahren sind ausreichende Schallschutzmaßnahmen nachzuweisen. 
Zudem können bei neu errichteten Wohnungen mögliche Klagen wegen Lärmbelästi-
gungen im Vorfeld zivilrechtlich ausgeschlossen werden (durch Regelungen im Kauf- 
oder Mietvertrag); diese Möglichkeit gibt es für Bestandswohnungen nicht. 
 
Beschlussvorschlag zu Forderung 4) 

Der Forderung wird nicht gefolgt.  
Anmerkungen: 

 Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung beinhaltete die Durchführung der 
2. Offenlage mit Bürger- und Behördenbeteiligung; es handelt sich hierbei noch nicht 
um den Satzungsbeschluss des Bebauungsplans.  

 Für die genannten Zwangsmaßnahmen gegenüber dem Eigentümer fehlen derzeit 
die rechtlichen Grundlagen. 

 Eine Enteignung ist nur unter strengen gesetzlichen Vorgaben möglich und setzt 
voraus, dass ein freihändiger Erwerb des Gebäudes durch die Stadt Friedberg zu 
angemessenen Bedingungen trotz ernsthafter Anstrengungen nicht möglich war.  

 Die finanziellen Mittel für den Erwerb des Gebäudes und eine zeitnahe Umnutzung 
entsprechend den Festsetzungen der Bebauungsplanänderung, stehen im Haus-
haltsplan nicht zur Verfügung. 

 Die geplante Nutzung des Gebäudes gem. den Festsetzungen der Bebauungs-
planänderung dient dem Wohl der Allgemeinheit. Die Festsetzungen zur zulässigen 
Nutzung der Gebäude sind mit dem Eigentümer abgestimmt. 
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3)  4) Stellungnahme Bürgergruppe 2 vom 16.08.19   

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Die Beschlussvorschläge und Anmerkungen zu den hier genann-
ten Anregungen und Bedenken sind auf den nachfolgenden Blät-
tern - Stellungnahme Bürgergruppierung 2 - Ergänzung vom 
08.09.19 enthalten 
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 3a) Stellungnahme Bürgergruppierung 2 - Ergänzung vom 08.09.19 
- dieser Stellungnahme haben sich 6 weitere Bürger angeschlossen 
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- Stellungnahme Bürgergruppierung 2, 16.8.19/ 08.09.19 

 
Anmerkung zu 1) 

Auf dieses Thema wurde bereits in der Begründung zum bereits beschlossenen Teil B 
dieses Bebauungsplans eingegangen. Unter Punkt 6.1 b) der Begründung heißt es 
dazu: 
„Im bisherigen Bebauungsplan wurden eine „Annäherung der Geschosszahlen“ und 
eine „gemeinsame Maßstäblichkeit der Fassaden“ angestrebt. Daraus folgend wurde 
entlang der Kaiserstraße sowie teilweise entlang der Haagstraße eine zwingende 
Viergeschossigkeit festgesetzt. Mehrere Gebäude in diesem Bereich sind derzeit nur 
zweigeschossig. Die Kaiserstraße und auch die Haagstraße sind durch eine hetero-
gene Bebauung mit unterschiedlichen Gebäudehöhen und –breiten geprägt. Eine 
zwingende Vereinheitlichung bezüglich der Gebäudehöhe ist im Bebauungsplan nicht 
mehr vorgesehen; die bisher zulässige Geschossigkeit bleibt als Höchstmaß erhalten.“ 
 
Das ehemalige Kaufhausgebäude soll gem. vorliegender Bebauungsplanänderung 
bezüglich der Bauhöhe und der Gliederung des Bauvolumens unverändert bleiben.  
Der geplante Neubau wurde bezüglich der Höhe und der Dachgestaltung mit der 
Denkmalschutzbehörde abgestimmt und ordnet sich dem ehemaligen Kaufhausgebäu-
de und der Stadtkirche unter. 
 
Thema: Geschosszahl und Ausnutzung 
 
Beschlussvorschlag zu 2): 

Die Anregung wird berücksichtigt. 
Eine Erhöhung des ehemaligen Kaufhausgebäudes ist nicht mehr vorgesehen und 
nicht zulässig. 
 
 
 
 

Beschlussvorschlag zu 3): 

Die Anregung wird teilweise berücksichtigt, indem die Zahl der zulässigen Vollge-
schosse für den Neubau auf max. 3 Vollgeschosse und die zulässige Firsthöhe um 1,5 
m gegenüber der vorherigen Planung reduziert wird. Somit darf das Dachgeschoss 
rechnerisch kein Vollgeschoss sein.  
 
Anmerkung:  
Für den Neubau ist eine Dachgestaltung mit einem Flachdach nicht mehr vorgesehen.  
Der Neubau soll durch die Festlegung einer maximalen Außenwandhöhe, die 1,80 m 
unterhalb der Außenwandhöhe des angrenzenden ehem. Kaufhausgebäudes sowie 
eine maximale Firsthöhe die 1,50 m unterhalb der Firsthöhe des ehem. Kaufhausge-
bäudes liegt, einen harmonischen Übergang zum niedrigeren Gebäude Schnurgasse 2 
bilden. Eine Angleichung an die Trauf- und Firsthöhe der Schnurgasse 2 ist nicht 

vorgesehen. 
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Thema: Art der Nutzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag zu 4) 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
Begründung: Ziel der Planung ist es, zur Stärkung der Einzelhandelsstruktur auf der 
Kaiserstraße eine Nutzung für den Einzelhandel bis zum 1. Obergeschoss zu erhalten. 
Ab dem 2. Obergeschoss sollen die Festsetzungen eine Flexibilität bei der Nutzung der 
einzelnen Geschosse ermöglichen, um längere Leerstände zu vermeiden. Die Wohn-
nutzung stellt dabei nur eine Nutzungsmöglichkeit dar. 
Auch für den Neubau (Urbanes Gebiet) sind im Bebauungsplan keine Vorgaben ge-
plant, dass in bestimmten Geschossen nur Wohnungen zulässig sein sollen. Eine 
Durchmischung muss im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nachgewiesen 
werden.  
 
Anmerkung zu 5): 

Detaillierte Wohnungsgrundrisse sind im Rahmen des nachfolgenden Baugenehmi-
gungsverfahrens vorzulegen und zu prüfen. § 1 (6) Pkt. 1 BauGB bezieht sich im We-
sentlichen auf das im Bebauungsplan zu regelnde Art und Maß der baulichen Nutzung, 
nicht aber auf die konkrete Grundrissgestaltung. 
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Thema: Erschließung und Verkehr 
 
 
Beschlussvorschlag zu 6): 

Die Anregung wird berücksichtigt,  

 indem die Bauflucht des Neubaus (Baulinie-EG/Baugrenze-OG) analog der angren-
zenden Bebauung im MK von der öffentlichen Verkehrsfläche (Färbergasse) um 2,50 
m zurückgesetzt wird 

 indem am Gebäude Kaiserstraße 96 im rückwärtigen Bereich an der Färbergasse 
ein Geh- und Fahrrecht zugunsten der Allgemeinheit festgesetzt wird; Fahr-

radabstellplätze sind hier zulässig.  
Anmerkung: 

Eine Tiefgarage ist in der überarbeiteten Planung nicht mehr vorgesehen.  
 
 
Thema: Gestaltung/ Baukultur: 
 
Anmerkung zu 7): 

Die Planung ermöglicht keine Erhöhung des ehemaligen Kaufhausgebäudes.  
Die festgesetzten zulässigen Außenwand- und Firsthöhen entsprechen dem baulichen 
Bestand.  
 
 
Für den Neubau ist eine Dachgestaltung mit einem Flachdach nicht mehr vorgesehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung zu 8): 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Für die anstehende 3. Offenlage der Planung wird seitens des Architekten des Inves-
tors ein Modell erarbeitet und vorgelegt.  
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Beschlussvorschlag zu 9): 

 Der Anregung, die Auswirkungen des vorgelegten Entwurfs und der Festsetzungen 
auf das städtebauliche Umfeld zu überprüfen wird gefolgt, indem die Planung hin-
sichtlich geplanter Baumasse und Höhenentwicklung überarbeitet und reduziert wird. 

 Die Anregung, diese Ziele durch einen städtebaulichen Vertrag zu sichern, wird ge-
prüft. . 

 

 


